
Im Gremium wird diskutiert, die Gelder, die bislang für die Schulsozialarbeit nicht aufgewendet werden 
konnten, für eine Aufstockung der Schulsozialarbeit zu nutzen. Es erfolgt der Hinweis auf die 
Verpflichtung, nicht genutzte zweckgebundene Landesmittel eines Haushaltsjahres zu erstatten.  
Ferner werden Fragen für die Verwendung nicht genutzter Eigenmittel für die Schulsozialarbeit erörtert.  


